
Stadt Hennigsdorf
Schulung der Briefwahlvorstände
für die Bürgermeisterwahl 2025



2Übersicht der Wahlbezirke
WBZ WBZName WBZ STR WBZHNr

0001 Kita Nordstern 1 Alsdorfer Straße 22
0002 Kita Nordstern 2 Alsdorfer Straße 22
0003 Grundschule NORD 1 Rigaer Straße 1
0004 Seniorenwohnpark Friedrich-Wolf-Straße 11
0005 Grundschule NORD 2 Rigaer Straße 1
0006 Eduard-Maurer-OSZ Berliner Straße 78
0007 Sonnengrundschule an den Havelauen Schulstraße 7
0008 Rathaus 1 Rathausplatz 1
0009 Rathaus 2 Rathausplatz 1
0010 Gemeinschaftszentrum Conradsberg 1 Parkstraße 39
0011 Gemeinschaftszentrum Conradsberg 2 Parkstraße 39
0012 Hort Pfiffikus Schönwalder Straße 19
0013 Kita Spatzennest Schönwalder Straße 17
0014 Stadtklubhaus 1 Edisonstraße 1
0015 Stadtklubhaus 2 Edisonstraße 1
0016 Oberschule A. Schweitzer 1 Waidmannsweg 20
0017 Oberschule A. Schweitzer 2 Waidmannsweg 20
0018 Oberschule A. Schweitzer 3 Waidmannsweg 20
0019 Biber-Grundschule 1 Zur Baumschule 12
0020 Biber-Grundschule 2 Zur Baumschule 12
0021 (H)Ort der großen Biber Dorfstraße 22
0022 Stolpe Süd Hirschwechsel 4
9023 Briefwahl I  WBez. 1 - 4 Rathausplatz 1
9024 Briefwahl II  WBez. 5 - 8 Rathausplatz 1
9025 Briefwahl III  WBez. 9 - 12 Rathausplatz 1
9026 Briefwahl IV  WBez. 13 - 16 Rathausplatz 1
9027 Briefwahl V  WBez. 17 - 19 Rathausplatz 1
9028 Briefwahl VI  WBez. 20 - 22 Rathausplatz 1
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1. Aufgaben des Briefwahlvorstandes

 Briefwahlvorstand besteht aus fünf bis neun Personen (i.d.R. 8):

 ein/e Briefwahlvorsteher/in

 deren/dessen Stellvertretung

 eine schriftführende Person

 deren/dessen Stellvertretung

 bis vier weitere Mitglieder

 Beschlussfähigkeit des Wahlvorstandes:

 Beschlussfassung durch einfache Mehrheit

 bei Stimmengleichheit: Stimme der Wahlvorsteherin / des 
Wahlvorstehers ist ausschlaggebend

= Mitglieder des 
Briefwahlvorstandes 

(MdBW)
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1. Aufgaben des Briefwahlvorstandes

 Anwesenheitspflichten des Wahlvorstandes:

 während der Vorbehandlung der Wahlbriefe von 15 bis 18 Uhr:

 mindestens drei MdBW einschließlich Wahlvorsteher/in und 
schriftführender Person oder der jeweiligen Stellvertretung

 während der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
nach 18 Uhr:

 möglichst alle, jedoch mindestens fünf MdBW einschließlich 
Wahlvorsteher/in und schriftführender Person oder der 
jeweiligen Stellvertretung
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1. Aufgaben des Briefwahlvorstandes

 Aufgaben Briefwahlvorsteher/in (und Stellvertretung):

 Verteilung der Aufgaben auf die MdBW

 Verpflichtung der MdBW zur unparteiischen Wahrnehmung des 
Amtes und zur Verschwiegenheit

 Übermittlung der Bereitschafts- und Schnellmeldung an die 
Wahlbehörde



7

1. Aufgaben des Briefwahlvorstandes

 Aufgaben schriftführende Person (und Stellvertretung):

 Prüfung der Wahlscheine anhand des Verzeichnisses der für 
ungültig erklärten Wahlscheine

 Ausfüllen der Schnellmeldung und der Wahlniederschrift

 Aufgaben übrige MdBW:

 Unterstützung bei Vorbehandlung der Wahlbriefe

 Zählung von Stimmzetteln bei der Ergebnisermittlung
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2. Wahlvorbereitung

 Beginn der Tätigkeit am Wahltag gegen 15 Uhr

 vor Beginn zu klären: 

 Sind die gesetzlichen Grundlagen für die Wahl vorhanden? 

 Liegen alle wichtigen Rufnummern der Wahlbehörde vor? 

 Liegen die folgenden Dokumente und Hilfsmittel vor?

 Sortierblätter für die Zuordnung der Wahlbriefe und Stimmzettel

 Ist genügend Verpackungs- und Siegelmaterial zum Verpacken der 
Stimmzettel und Wahlscheine für die spätere Rückgabe an die 
Wahlbehörde vorhanden?

 Gibt es geeignete Unterstützung für das Aufschlitzen der Umschläge 
(Brieföffner etc.)?
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2. Wahlvorbereitung

 gesamte Zulassung der Wahlbriefe (Vorbehandlung der 
Wahlbriefe) sowie die Ermittlung und Feststellung des 
Briefwahlergebnisses ist durchgehend öffentlich

 Überprüfung der Wahlurne durch Briefwahlvorsteher/in:

 Wahlurne ist vor Beginn der Tätigkeiten leer

 danach: Versiegelung der Wahlurne
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Übersicht
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3. Vorbehandlung der Wahlbriefe

 1. Schritt: Zählen der Wahlbriefe

 Zählen der Wahlbriefe

 Empfehlung: gezählte Wahlbriefe in 10er oder 20er Stapel kreuzweise 
übereinanderlegen

 Eintragen der ermittelten Zahl in die Wahlniederschrift

 Hinweis: auch nach 18 Uhr, sind weitere durch die 
Wahlbehörde übergebene Wahlbriefe, die bis 18 Uhr dort 
eingingen, der Auszählung zuzuführen und in die 
Wahlniederschrift einzutragen
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3. Vorbehandlung der Wahlbriefe

 2. Schritt: Prüfen der Wahlbriefe auf Gültigkeit

 Öffnen der Wahlbriefe

 Prüfung der Stimmzettelumschläge:

 Ist nur ein Stimmzettelumschlag in jedem Wahlbriefumschlag 
enthalten?
Sonderfall: Bei mehreren Umschlägen muss deren Anzahl mit der 
Anzahl der beigefügten gültigen Wahlscheine übereinstimmen.

 Ist der Stimmzettelumschlag verschlossen? Falls nicht, war der 
Wahlbrief zur Wahrung des Wahlgeheimnisses verschlossen? 

 Ist der Stimmzettelumschlag amtlich hergestellt und stimmt er 
mit den anderen Umschlägen überein oder gibt es 
Abweichungen?
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3. Vorbehandlung der Wahlbriefe

 2. Schritt: Prüfen der Wahlbriefe auf Gültigkeit

 Prüfung der Gültigkeit der Wahlscheine

 Wahlschein ist gültig:
zugehöriger Stimmzettelumschlag
wird ungeöffnet in Wahlurne eingeworfen 

 Bedenken gegen Gültigkeit des
Stimmzettelumschlags oder Wahlscheins:
-> beide werden wieder in den Wahlbriefumschlag 
eingelegt und der gesamte Wahlbrief aussortiert 
(Weiterbehandlung im nächsten Schritt)
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3. Vorbehandlung der Wahlbriefe

 2. Schritt:

 Prüfung der Gültigkeit der Wahlscheine

 Wahl des Bürgermeisters / in

 Unterschrift? (Datum zweitrangig)
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3. Vorbehandlung der Wahlbriefe

 3. Schritt: Behandeln der beanstandeten Wahlbriefe
 über Zulassung oder Zurückweisung der beanstandeten 

Wahlbriefe einzeln beschließen

 Zurückweisung gemäß Punkt 2.5.3 Niederschrift:
 dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger Wahlschein beigelegen hat,

 dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beigefügt war,

 weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag verschlossen war,

 der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge, aber nicht die gleiche Anzahl 
gültiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt versehene 
Wahlscheine enthalten hat,

 die wahlberechtigte Person oder die Hilfsperson die vorgeschriebene Versicherung an 
Eides statt zur Briefwahl auf dem Wahlschein nicht unterschrieben hat,

 kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden war, der offensichtlich in einer 
das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abwich oder einen deutlich 
fühlbaren Gegenstand enthalten hat,
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3. Vorbehandlung der Wahlbriefe

 4. Schritt: Ermitteln der Anzahl der beanstandeten 
Wahlbriefe

 Eintragen der Zählergebnisse in die Wahlniederschrift

 zurückgewiesene Wahlbriefe erhalten Vermerk über den 
Zurückweisungsgrund und werden der Wahlniederschrift als 
Anlage beigelegt

 Hinweis: Stimmzettelumschläge aus zurückgewiesenen 
Wahlbriefen werden nicht in die Wahlurne eingeworfen und 
gelten als nicht abgegebene Stimmen.
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3. Vorbehandlung der Wahlbriefe
 5. Schritt: Zählen der gültigen Wahlscheine

 Zahl der gültigen Wahlscheine kann sich aufgrund nachträglich 
eingegangener Wahlbriefe im weiteren Verlauf ändern

 nachträglich eingegangene Wahlbriefe sind entsprechend den 
vorherigen Schritten zu behandeln

 nach Mitteilung der Wahlbehörde, dass keine weiteren Wahlbriefe 
eingegangen sind: Bilden der Gesamtzahl
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3. Vorbehandlung der Wahlbriefe

 6. Schritt: Ermitteln der Zahl der Wählenden (ab 18 Uhr)

 Öffnung und Entleerung der Wahlurne

 Zählen der Stimmzettelumschläge

 Überprüfung, ob die Anzahl der Stimmzettelumschläge mit der 
Anzahl der gültigen Wahlscheine (siehe 5. Schritt) übereinstimmt

 bei Differenzen ist die Zahl der Stimmzettelumschläge maßgebliche
Anzahl der Wählenden B
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3. Vorbehandlung der Wahlbriefe

 6. Schritt: Ermitteln der Zahl der Wählenden (ab 18 Uhr)

 Übertragung der Zahl der Stimmzettel in die Erfassungstabelle 
sowohl bei B als auch B1

 Felder A1, A2 und A1+A2 bleiben leer
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4. Ermittlung des Briefwahlergebnisses

©
 Bundesw

ahlleiter
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4. Wahlergebnis-Ermittlung

 Wahlurne auskippen
 Sortieren der Stimmzettel und Bildung von 5 Stapeln:

 Stapel 1-3: gültige Stimmen nach Bewerber = D1, D2, D3
 Stapel 4: ungekennzeichnete Stimmzettel & ungültige Stimmen = C
 Stapel 5: zweifelhafte Stimmzettel = Beschluss fassen, hinten drauf 

schreiben und fortlaufend nummerieren
 Zählen der gültigen Stimmen pro Bewerber sowie die ungültigen Stimmen

 Eintragung in die Schnellmeldung 
 danach in die Niederschrift
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4. Wahlergebnis-Ermittlung
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4. Wahlergebnis-Ermittlung
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4. Wahlergebnis-Ermittlung

 Letzter Schritt: 

 Übertragung der Werte in die Wahlniederschrift durch 
schriftführende Person

 Kontrolle der Richtigkeit der übertragenen Werte durch 
anderes MdBW

 Abzeichnung etwaiger Korrekturen durch die 
schriftführende Person

 Wahlniederschrift ist abschließend von allen MdBW zu 
unterschreiben
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5. Abschlussarbeiten
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5. Abschlussarbeiten

 Übergabe der Unterlagen an Wahlleitung im 2. OG des Rathauses, 
durch Wahlvorsteher/in:

1. die Wahlniederschriften einschließlich sämtlicher Anlagen (Stimmzettel 
mit Beschluss, Paket mit zurückgewiesenen nummerierten Wahlbriefen)

2. Schnellmeldung

3. Anwesenheits- / Erfrischungsgeldliste (von allen unterzeichnet)

 In Wahlkiste und Raum belassen:
1. Stimmzettel-Pakete, (D1, D2, D3, Ungültige und Unbenutzte); unbedingt 

die Pakete verschnüren und mit Nummern des Briefwahlbezirks sowie 
Inhaltsangabe versehen!

2. Wahlscheine

3. alle sonstigen von der Wahlbehörde zur Verfügung gestellten Gegenstände 
und Unterlagen,



27

Abschließender Hinweis zu 
Wahlbeobachtern:

Es ist nicht erlaubt, Niederschriften oder 
Schnellmeldungen zu fotografieren !
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Bitte informieren Sie uns so früh 
wie möglich, falls Sie ausfallen 
sollten, damit wir die Chance 
haben, Ersatz zu organisieren.

Kontakt:

Telefon 03302 877-243 / - 218 / -166

E-Mail: wahlen@hennigsdorf.de

mailto:wahlen@hennigsdorf.de


Stadt Hennigsdorf · Postfach 120 120 · 16750 Hennigsdorf www.hennigsdorf.de

Herzlichen Dank für Ihr Mitwirken
als Mitglied des Briefwahlvorstandes
Weitere Informationen Online unter: www.hennigsdorf.de/wahlen

http://www.hennigsdorf.de/wahlen
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